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Vorgehensweise Grundwasserwärmepumpen < 50 kW 
1) Bohranzeige Art. 30 BayWG (Recherche der Grundwasserverhältnisse) 

d.h.: Beantragen der Bohrgenehmigung (ungefähre Heizleistung sollte 

bekannt sein) 

2) Behörde genehmigt die Bohrung der Brunnen 

3) Beauftragen der Brunnenbohrarbeiten 

4) Bohrbeginn anzeigen – Erstellen der Brunnen 

5) Erstellung Gutachten PSW und Antrag wasserrechtliche Genehmigung  

nach Art. 70 BayWG 

6) Kreisverwaltungsbehörde erlässt wasserrechtlichen 

Genehmigungsbescheid nach Art. 70 BayWG für den Betrieb 

7) Auflage im wasserrechtlichen Genehmigungsbescheid: Abnahme der 

Anlage nach Art. 61 BayWG durch PSW 

8) Abnahme durch PSW: PSW prüft ob die Auflagen des Bescheides 

eingehalten werden 
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Bauabnahme durch einen PSW nach Art. 61 BayWG 

Vor-Ort-Termin zur Bauabnahme durch einen PSW 

 

Der wasserrechtliche Genehmigungsbescheid der Kreisverwaltungsbehörde 

muss  vorliegen. PSW prüft ob Auflagen im wasserrechtlichen 

Genehmigungsbescheid eingehalten werden: 

 

1) Förderbrunnen mit Brunnenvorschacht und Schachtdeckel 

2) Schluckbrunnen mit Brunnenvorschacht und Schachtdeckel 

3) Heizungskeller mit Leitungen und Wärmepumpe 

 

Die vollständige Dokumentation der Anlage muss vorliegen. 
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Häufig festgestellte Fehler: Erstellung der Brunnenanlage 

1) Positionierung der Brunnen 

 falsche Ausrichtung im Grundwasserstrom 

 zu geringer Abstand der Brunnen zueinander 

 zu nahe am Gebäude, an der Grundstücksgrenze, an der 
Niederschlagswasserversickerung 

 nicht zugänglich für spätere Montage- und Wartungsarbeiten 

 

2) Ausführung der Brunnen 

 falsche Dimension, nicht angepasst an benötigten Förderstrom  

 Sandführung; mangelhafte Entsandung 

 falsche Bohrtiefe, zu flach oder zu tief 

 Filter- und Vollrohre nicht richtig positioniert; Pumpe im Filter eingebaut  

 Falsche Hinterfüllung (falscher oder kein Filterkies, Ton-Pellets statt 
Flüssigabdichtung) 
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Positionierung der Brunnen 
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Positionierung der Brunnen 
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Häufig festgestellte Fehler: 
Brunnenabschlussbauwerk und der Fördereinrichtung 

1) Brunnenvorschacht 

 nicht zugänglich - Brunnen unter der Erdüberdeckung 

 Schacht liegt tiefer als das umliegende Gelände 

 Schachtabdeckung nicht tagwasserdicht 

 Mauerdurchführungen nicht wasserdicht 

 keine Schachtsohle oder Abdichtung des Ringraumes 

 wassergefährdende Stoffe werden in der Nähe gelagert (Heizöltank in der 

Nähe des Brunnens) 

 

2) Fördereinrichtung 

 Brunnenkopf fehlt oder nicht wasserdicht 

 Leistung der Pumpe falsch ausgelegt 

 Pumpe in einer falschen Tiefe eingebaut 
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Schachtbauwerk 

Brunnenvorschacht trocken Brunnenvorschacht nass 
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Schachtbauwerk 

Brunnenkopf Sickerschacht 
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Schachtdeckel 

Deckel tagwasserdicht Deckel nicht tagwasserdicht 
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Schachtdeckel 

Verschraubbarer Deckel Dichtungsring 
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Auslegung der Unterwassermotorpumpe 

Förderhöhe 

Fördermenge 

Leistungsoptimum 

Nicht in der Kennlinie ! 
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Position der Unterwassermotorpumpe 
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Richtige Position der Unterwassermotorpumpe 



Häufig festgestellte Fehler: Heizungskeller 

 Anlage falsch ausgelegt (nicht Aufgabe des PSW!) 

 Wärmepumpe nicht geeignet für Wasserqualität; Wasser enthält Eisen oder 

Mangan 

 Kein Wasser- oder Betriebsstundenzähler 

 Keine Thermometer im Vor- und Rücklauf des Primärkreises 

 Rohrleitungen sind nicht gekennzeichnet (kein Trinkwasser) 

 Kein Nachweis der Abschaltung bei Leckagen 

 Kein Betriebstagebuch 
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Anforderungen an die Wasserqualität 
Anforderungen beachten: 

 Grundwasserqualität 

 Sandführung 

 

Grundwasseranalyse durchführen! 
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Heizungskeller – Kennzeichnung – Messeinrichtung 
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Leckageerkennung 
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Vorgehensweise Erdwärmesondenfelder < 50 kW 

 

1)       a) Mit Grundwasser ist nicht zu rechnen: Bohranzeige Art. 30 BayWG 

 b) Mit Grundwasser ist zu rechnen: Wasserrecht nach Art. 15 BayWG 

 mit Gutachten Privater Sachverständiger, zugelassen für thermische 

 Nutzung in geschlossenen Systemen.  

2) Kreisverwaltungsbehörde erlässt wasserrechtlichen 

Genehmigungsbescheid nach Art. 15 BayWG 

3) Auflage im wasserrechtlichen Genehmigungsbescheid: Abnahme der 

Anlage nach Art. 61 BayWG durch PSW 

4) Beauftragen der Bohrungen - Bohrbeginn anzeigen 

5) Erstellen der Bohrungen 

6) Baubegleitende Abnahme durch PSW: PSW prüft ob die Auflagen des 

Bescheides eingehalten werden 
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Bauabnahme durch einen PSW nach Art. 61 BayWG 

1. Baubegleitende Abnahme der Bohrungen durch einen PSW 

 

2. Abnahme nach Fertigstellung: 

 Verteilerschacht der Erdwärmesonden 

 Heizungskeller 

 

Vollständige Dokumentation muss vorliegen: 

 Bohranzeige / Wasserrechtantrag / Genehmigungsbescheid 

 Verpressprotokoll – Datenblatt zum Verpressmaterial 

 Druckprüfungsprotokoll 

 Produktbeschreibung der verwendeten Sonden und Datenblatt 

Soleflüssigkeit 
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Häufig festgestellte Fehler:  
Erstellung der Sondenbohrungen 

1) Positionierung der Sonden 

 zu geringer Abstand der Sonden zueinander (mind. 6 m, besser mehr) 

 zu nahe an der Grundstücksgrenze – Abstimmung mit Nachbarn erforderlich 

 

2) Ausführung der Bohrungen 

 zu geringe Dimensionierung der Anlage, zu wenige Bohrmeter für die 

gewünschte Leistung  

 Bohrverfahren nicht angepasst an geologische Verhältnisse; keine geeignete 

Bohrprobengewinnung; keine Auslegung in Kernkisten 

 vorgeschriebenen Mindestdurchmesser (152 mm) nicht beachtet 

 Bohrungen nicht senkrecht 

 ungeeignete oder keine Hinterfüllung (Verpressmaterial) 

 mangelhafte technische Ausführung der Abdichtung (nicht aufsteigend) 
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Richtige Positionierung der Sondenbohrungen 
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Falsche Positionierung der Sondenbohrungen 
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Doppelkopfbohrung 

1) Anschlussflansch oberer Spülkopf 

2) Ausgleichstange 

3) Auswurfglocke 

4) Drehpreventer 

5) Flansch unterer Spülkopf 

6) Drehbohrrohre  

    (DA =146; 152,4; 168,3; 177,8; 203; 219,1 mm) 

7) Ringbohrkrone 

8) Meissel 
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Bohrproben bei Sondenbohrungen 

Bodenproben in Kernkisten Bodenproben in Tüten 
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Häufig festgestellte Fehler: 
Erstellung der Sonden 

 

3) Erstellung der Sonden 

 meist pauschale Annahme der spezifischen Entzugsleistung (50 W/m) 

 Bohrdurchmesser und Sondendurchmesser passen nicht zusammen 

 keine Druckprüfung der Sonden (vor Einbau, nach Einbau, nach Verpressung) 

 Materialgrenzen nicht beachtet 

 Beschädigung der Sonden – Abschürfen, Abknicken – Sonde liegt an 

Bohrlochwand an 

 Sonden nicht einzeln regulierbar 

 Soleflüssigkeit nicht genehmigungsfähig 
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Entzugsleistungen VDI 4640 – Teil 2 

Häufiger Untergrund  

im Großraum München 



Druckprüfungsprotokoll 



Dr. Werner Knorr 

Privater Sachverständiger in der Wasserwirtschaft 

für thermische Nutzung, Bauabnahme und Eigenüberwachung 

 

Gottfried-Keller-Str. 2 

85521 Ottobrunn 

 

Telefon    089 / 600 11 471 

Fax   089 / 601 24 03 

Mobil 0171 / 775 33 92 

E-Mail werner.knorr@hydronet.de 
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